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Die Hegegemeinschaft, ein Jagdrechtsbegriff 
wildbiologisch gesehen

Wir gedenken mit der diesjährigen Vortrags­
reihe zurückliegender 200 Jahre, in denen die 
von Jon. Math. Bechstein gegründete welt- 
erste Sozietät für Forst und Jagdkunde wirkte. 
Das war Anlaß für mich, über ein jagdkundli- 
ehes Thema nachzudenken, das auch den ge­
feierten Gründer schon beschäftigt hat, den 
Themenkreis Wildschaden.
Im Jahre 1820 hatte Bechstein vorgeschlagen, 
insbesondere Schwarzwild so zu halten, daß es 
auf den Feldern keinen Schaden anrichten 
könne. Seine Anweisungen entsprachen an­
thropozentrischem Grundverhalten, durch Eli­
minieren Störendes zu beseitigen. Diese 
Denkweise ist nicht nur für das 19. Jahrhun­
dert typisch und sichtbar in den damaligen 
(jagdlichen) Polizeiverordnungen. Sie kenn­
zeichnet die Gesellschaftskultur.
Mit der Darstellung einer antropozentrischen 
Gemeinschaftsform möchte ich vertieften Ein­
blick in die Regularien der jagdlichen Kultur­
landschaft verschaffen, denn die intensive 
Nutzung der Erdoberfläche ist heute wie vor 
200 Jahren das Kennzeichnende unseres 
Lebens. Dazu bedarf es ökologischer Lösun­
gen. wie es Schwark 1980 den Wildbiologi­
schen- und den Wildbewirtschaftungsfor­
schungen voranstellte.
Bereichert durch das Erkennen unheilvoller 
Belastungen unserer Kulturlandschaft wissen 
wir. daß Trend und Mode nicht ohne Folgen 
für den Zustand der natürlichen Umwelt und 
für die wildlebenden Tierarten sind. Dabei 
sind aktuelle Spannungen durch biologische 
Thesen oder ökosozialistische Progamme z.B.

auch im Waldbau nicht zu übersehen. Wir er­
kennen ferner, daß gehäuft Teillösungen abso- 
lutiert oder nicht berücksichtigt werden oder 
das Gleichmaß natürlicher Lebensgemein­
schaften gestört wird. Es ist auch eine tolle 
Einsicht des Menschen, dem Menschen die 
Rolle des freilebenden Tieres als konkurrie­
rendes Lebewesen im Raum “fühlbar“ zu ma­
chen und. wie könnte es dann anders sein, 
führt dies den Menschen zu Begrenzungsan­
sprüchen gegen die Wildbestände. Hier könnte 
man mit Lorenz schnell feststellen, daß In­
doktrination zu den acht von ihm genannten 
Todsünden der zivilisierten Menschheit ge­
hört. Aus dieser Konkurrenzproblematik 
könnte die Hegegemeinschaft - HG - hinaus­
führen.
Meine Darstellung geht von dem natürlichen 
Grundverständnis aus, daß das Wild mit uns 
im Raum der Kulturlandschaft zu leben 
genötigt ist. Diese Gemeinschaft wird anthro­
pozentrisch reguliert. Außerdem ist es heutige 
Jagdauffassung, aus begrenzten Wildbestän­
den eine größtmögliche Anzahl von starken 
Trophäen nachhaltig zu erzielen (Wagen- 
knecht), welche die Einhaltung einer sorgfäl­
tigen Planung erforderlich macht (Vorreyer): 
Zu diesem Instrumentarium gehört die HG. 
Die bundesrechtliche Regelung findet sich sy­
stematisch im 11. Abschnitt des Bundesjagdge­
setzes (BJagdG) über die Jagdbezirke und 
wurde im Jahre 1976 mit dem § lüa in das Ge­
setz eingefügt. Danach können Jagdausü- 
bungsberechtigte zum Zwecke der Hege des 
Wildes für zusammenhängende Jagdbezirke
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eine HG privatrechtlich bilden. Davon abwei­
chend können die Bundesländer bestimmen, 
daß für mehrere zusammenhängende Jagdbe­
zirke die Jagdausübungsberechtigten zum 
Zwecke der Hege des Wildes eine HG bilden, 
“falls diese aus Gründen der Hege ... erforder­
lich ist und eine an alle betroffenen Jagdausü­
bungsberechtigten gerichtete Aufforderung 
der zuständigen Behörde, innerhalb einer be­
stimmten Zeit eine HG zu gründen, ohne Er­
folg geblieben ist“. Es hatte sich gezeigt, wie 
im Regierungsentwurf für das Gesetz zu lesen 
ist. daß die Gemeinschaften ‘durch großflächi­
ge Erfassung und Bewirtschaftung des Wil­
des" sieh bewährt haben. Zu dieser sich durch­
setzenden biologischen Auffassung trat durch 
die RECHTSSPRECHUNG 1986 die Er­
kenntnis hinzu, daß die Befreiung vom gesetz­
lichen Abschußverbot für ein Revier nicht auf 
ein anderes Revier übertragen werden durfte. 
Erst e i n (gemeinsamer) Abschußplan als 
Freigabe für den Lebensraum läßt es zu, gesel­
lig lebendes Wild dort zu jagen, wo es steht 
(RECHTSSPRECHUNG 1986). Das sogen. 
Knopfbockurteil stellte 1977 außer Diskus­
sion, daß Schalenwild nur nach Planung und 
aufgrund einer Abschußfreigabe erlegt werden 
darf. Danach ist eine gemeinsame Planung 
also noch keine Bildung einer HG. Raumpla­
nung ist eine Voraussetzung der Abschuß­
freigabe durch den Absehußplan (v. Bierbrau­
er zu Brennstein). Außerdem ist nach h. M. 
(M itzschke/Schäfer und v.B.z.B.) die Geset­
zesregel des § 21 Absatz 2 BJagdG abschlie­
ßend. d.h. für eine landesrechtliche Regelung 
ist kein Raum. Die hiervon abweichende Auf­
fassung von Drees konstruiert gesetzliche 
Abschußerlaubnisse aus dem Hegeverbot des 
§ 28 Abs 4 BJagdG. Sie übersieht, daß die 
Hege hier in einem sehr eingeschränkten 
Sinne zu interpretieren ist. Die Befreiung vom 
Abschußverbot des § 21 Abs 2 Satz I BJagdG 
darf nur und auf grund eines Abschußplanes 
erfolgen. Andere nicht in § 21 Abs 2 Satz 4 
BJagdG vorgesehene landesrechtliche Rege­
lungen, wie etwa bestimmte Gebiete von be­
stimmten Schalenwildarten durch gesetzliche 
Aufhebung des Planungserfordernisses freizu­
halten oder durch Allgemeinverfügung eine 
Hege durch faktischen Totalabschuß zu unter­
binden (vgl. beispielhaft: $21 Abs 3 HessL-

JagdG: $ 33 Abs 7 Nr. 3 und Abs 9 SächsL- 
JagdG), verstoßen gegen Bundesrecht. Sie un­
terliegen in aller Regel bei einer gerichtlichen 
Kontrolle des Abschußplanes einer Prüfung. 
Eine gesetzliche Regelung eines Abschußpla­
nes für die Lebensbereiche der Wildarten war 
nach alledem dringend erforderlich, wollte 
man regulieren, wo das Wild stand, da doch 
Revierjagdsystem und Lebensraum des Wil­
des sich nicht decken (Hofmann/König; 
Mottl; Nüsslein: RECHTSSPRECHUNG 
1973).
Aus der Entstehungsgeschichte der gesetzli­
chen Grundlage einer auf den Lebensraum des 
Wildes bezogenen Hege ist anzumerken, daß 
der Regelung des $ 10a BJagdG sogen. “He­
geringe“ vorausgingen. Sie hatten mit den Un­
tergliederungen des Deutschen Jagdschutzver­
bandes weder sachlich noch räumlich etwas 
Gemeinsames.
Die HG soll heute in ihrer landesrechtlichen 
Struktur nicht dargestellt werden. Für einen 
Teil der Bundesländer haben Englaender und 
Conrad dies getan. Für die Deutsche Demo­
kratische Republik stellte sich die Bewirt­
schaftungsproblematik so nicht. Für sic ge­
nügte die Einführung einer Rahmenrichtlinie 
für die Bewirtschaftung der Schalenwildbe­
stände. Reviergrößen von 3 000 bis 8 000 ha 
und Jagdflächen einer Jagdgesellschaft um 
10 000 ha und mehr sowie die den Räten der 
Bezirke für alle Jagdflächen auferlegte Aufga­
be. Rahmenrichtlinien für die Einstandsgebie­
te zu erstellen, genügte. Heute stehen wir je­
doch alle vor der Aufgabe, Wildlebensraum 
und anthropozentrisches Reviersystem mit 
dem kulturellen Ziel des $ 21 Abs 1 Satz 2 
BJagdG der Erhaltung eines angemessenen, 
gesunden und artenreichen heimischen Wild­
bestandes in Einklang zu bringen. Über dieses 
Ringen berichtet die Jagdpresse fast täglich 
(z.B. WILD UND HUND; UNSERE JAGD). 
Von der Vielzahl der mit dem Sachbereich 
einer HG anstehenden Fragen möchte ich 
mich auf eine Ausdeutung ihres Zweckes be­
schränken. Zu den sicherlich ebenso interes­
santen Fragen nach den verschiedenen Bewirt­
schaftungsformen des Schalenwildes, insbe­
sondere die aufregenden Jagdmethoden, will 
ich mich heute nicht detailliert äußern, da dies 
auch andere Regeln trifft, die der Weidgerech­
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tigkeit. Insbesondere die Treibjagden auf 
Schalenwild, eine Jagdart, die bisher nur der 
Niederwildjäger übte, setzt Gebrauchshunde 
voraus, die nachgewiesen im Appell stehen, 
so wie cs auf langer kynologischer Kenntnis 
beruhend die Jagdgebrauchhundeverbände in 
ihre Prüfungsordnungen eingeschrieben ha­
ben.
Mit dem Gesetzeswortlaut des Zweckes der 
1K i ist der alte jagdliche Begriff der Hege tra­
diert worden. Mit seiner Ausfüllung haben wir 
aber unsere liebe Mülf. Suchen wir zunächst 
im BJagdG selbst nach einem Verständnis, 
finden wir dies in § 1 BJagdG. In Absatz 2 
dieser Regelung hat der Gesetzgeber die Hege 
als die Erhaltung eines den landschaftlichen 
und landeskulturellen Verhältnissen angepaß­
ten artenreichen und gesunden Wildbestandes 
sowie die Pflege und Sicherung seiner Le­
bensgrundlagen beschrieben. In § 1 Abs 2 Satz 
2 BJagdG spricht das Gesetz von einer Hege­
pflicht. die jedenfalls nicht soweit gehen kann 
(Drees), daß der Jäger die leergeschossenen 
Reviere durch Aussetzen von Wild in den 
früheren Zustand versetzen müßte. Aber auch 
ein Wortverständnis eines sogen. Hegeab­
schusses hilft zur Beschreibung des Begriffes 
Hege nicht viel weiter. Ein Hegeabschuß ist 
nämlich Jagdausübung, nicht Hege i.S. des § 1 
Abs 2 BJagdG. Die Wort- und Textanalyse 
fuhren im Verständnis nicht weiter. Erst die 
Betrachtung der Entstehungsgeschichte des 
vj 10a BJagdG zeigt auf. daß der Gesetzgeber 
ein weites Verständnis von dem jagdlichen 
Wort Hege hatte, das sowohl die Förderung als 
auch die Bewirtschaftung des Wildes zum Ge­
genstand haben sollte. Der Regierungsentwurf 
deutet darauf hin, daß Bewirtschaftung auch 
Bestandsentnahme meint. So ist der Zw;eck 
einer HG die erhaltende Bewirtschaftung des 
Wildes im Rahmen seiner biologischen Not­
wendigkeiten.
Erhaltende Bewirtschaftung (Rechtsspre­
chung 1980) setzt voraus, daß wildbiologi­
schem Wissen Rechnung zu tragen ist. Stoßen 
sich doch die Lebensweise der verschiede­
nen Wildarten am Reviersystem, das allein 
privaten oder kommunalen Rechtsregeln folgt 
(RECHTSSPRECHUNG 1986). Diese Er­
kenntnis ist nicht neu. Sie läßt aber wieder be- 
wußt werden, daß die Aufgabe besteht.

menschliche Raumbeschreibung mit dem bio­
logischen Raum des Wildticres in Einklang zu 
bringen. Darin liegt ein Problem der erhalten­
den Hege.
Die Bestimmung wildbiologischer Lebensräu­
me ist nicht ohne gewisse Ergänzungsflächen 
möglich und wird daher aus den verschieden­
sten Ansätzen entwickelt (Brihdermann 
1983; Wagenknecht; Reulecke). Wildbiolo­
gische Räume mit der heutigen Jagdkultur in 
Einklang zu bringen ist schwieriger als allge­
mein vermutet wird. Denn nicht nur Umwelt­
schützer verbinden damit hohe Erwartungen 
im Hinblick auf eine Kontrolle der Planungen 
in der Natur und der Verwaltung. Alle aber 
fürchten bei ihr mehr noch Umweltbürokratis­
mus oder eine Waffe für ökofundamental isti- 
sche Gesellschaftsveränderungen. Auch die 
Bildung und der Bestand einer HG unterliegt 
diesen Motiven. Daß ein gesunder und arten­
reicher heimischer Wildbestand nur in seinem 
sicheren Lebensraum möglich ist, wird heute 
wohl noch allgemein anerkannt. Dennoch 
kann dies Anerkennen durch Kirr-Futter-Anla- 
gen tatsächlich zunichte gemacht werden und 
führt dann zu den sonderbaren Raumvorstel­
lungen einiger Jagdausübungsberechtigter, im 
(eigenen) Revier einen Wildbestand planen 
und damit auch dort erhalten zu können. 
Objektiv wird der aus dem Hegezweck zu be­
stimmende Lebensraum für die Wildart von 
dieser ganz selbstverständlich anders wahrge­
nommen als vom Bewirtschafter, dem Men­
schen. Beim Wild ist in aller Regel der Le­
bensraum eine durch unüberwindliche Hinder­
nisse oder soziale Mechanismen begrenzte 
Fläche. Wir sehen daraus, daß der Raum einer 
Wildart einer anderen Ausfüllung zuzuführen 
ist, z.B. benutzt das Tier nur bestimmte Teile 
der Fläche, das weiß der Jäger und spricht 
dann von Einständen, die geschlechts-, alters-, 
saison- oder tagezeitbedingt sind. Ökologisch 
nennt man diese Einstände eine Niesche. Wa­
genknecht benutzt den Begriff der Niesche 
auch für die einzelnen Ernährungsanprüche 
einer Wildart an das Habitat. Verwaltungspla­
nungen zum Zwecke einer erhaltenden Be­
wirtschaftung gehen von solchen Einstands­
flächen aus. Hier möchte ich das Spiel der Be­
griffe für den Lebensraum einer Wildart been­
den. denn für die Gestaltung einer HG muß
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nach einer gesetzgewordenen allgemeinen 
Vorstellung im BJagdG unabhängig von der 
jeweiligen Wortwahl für die erhaltende Hege 
geklärt sein, welche Fläche zur Erhaltung 
des artenreichen Wildbestandes, das ist auch 
die sogen. „Mehrartenwirtschaft“ (Wagen­
knecht), erforderlich ist. Bei jeder Raumbe­
stimmung ist also von einer bestimmten 
Wildart auszugehen. Das Tier als soziales 
Wesen unterliegt für seinen Bestand vielfälti­
gen Populationsmechanismen.
Eine erhaltende Hege fragt aber ebenso drin­
gend nach dem Wildbestand. Der Weg dazu 
wird nicht nur durch den Raum sondern eben­
so durch Abschußplanung und Abschußrichtli­
nie bestimmt. Für diese gibt es keine gesetzli­
che Grundlage. Sie wird in aller Regel auf 
freiwilliger Basis oder automatisch erstellt. 
Sie dokumentiert landeseigenes, sogen, wild­
biologisches Wissen. Wir lesen dieses in den 
Runderlassen, die dann als antizipierter Sach­
verstand vielfach auch Beurteilungen, Ent­
scheidungen oder Ansichten begründen.
Wir haben uns bei Wildbestandsangaben daran 
gewöhnt, diese auf 100 ha zu beziehen. Daran 
sollte für das derzeitige Reviersystem festge­
halten werden, obwohl diese Angabe nur mit 
einem Spielraum (Briedermann 19S3) etwas 
zu den Revierinteressen aussagen kann. Biolo­
gisch ist davon auszugehen, daß es für jede 
Wildart eine Wilddichte gibt, die weder über- 
noch unterschritten werden darf, wenn es um 
die Erhaltung der Wildart geht. Die gesetzlich 
gewünschte Aufgabe einer HG, den zahlen­
mäßig begrenzten als auch gleichzeitig gesun­
den Wildbestand herbeizuführen oder zu er­
halten. läßt uns erkennen, wie diese Anforde­
rungen untrennbar biologisch verbunden sind. 
Bei den gesellig lebenden Wildarten ist die 
biologische Grenze in der Regel durch das 
Nahrungsangebot, die Untergrenze durch den 
Verlust des Dranges zur Vergesellschaftung 
bestimmt. Andere, z.B. aus dem Waldbau ab­
geleitete Wilddichten (Burschel; Schröder) 
sind wirtschaftlich motiviert. Daß solche Mo­
tive eine nicht zu übersehende Eigendynamik 
durch den tatsächlichen Vollzug entwickeln, 
erklärt landesweit auch der Anstieg des ge­
tätigten Abschusses. Solche Motive geben 
dem ökonomischen Denken Nahrung und 
Schubkraft. Der aus § 21 Abs 1 Satz 1 BJagdG

abgeleitete Prioritätenwunsch der Ansprüche 
von Feld- und Wald, Naturschutz und Land­
schaftsgestaltung wird durch Satz 2 dieser Ge­
setzesregel jedoch mit der Mindestgrenze der 
Erhaltung des freilebenden Wildes begrenzt. 
Die Erhaltung der einheimischen Wildarten ist 
aber auch bei den sogen, berechtigten An­
sprüchen der Forstwirschaft zu berücksichti­
gen. Diese ergeben sich nach dem gesetzli­
chen Willen aus den forstlichen Rahmenplä­
nen. nicht aber aus Einzelüberlegungen politi­
scher oder ökonomischer Art. In § 7 Bundes­
waldgesetz ist für die Aufstellung der Rah­
menpläne den Bundesländern vorgegeben, die 
Träger öffentlicher Belange, dazu zählen auch 
Belange des vorhandenen heimischen Wildbe- 
standes, anzuhören. Hinterfragen wir damit 
die Beteiligung. Wenn Forstbetriebspläne 
Rahmenpläne nicht beachten, in denen die Er­
haltungsansprüche des Wildbestandes Be­
rücksichtigung fanden, dürften jene nicht der 
Rechtslage entsprechen.
Ich habe versucht, die biologischen Hauptpro­
bleme einer HG zu sortieren und darzustellen. 
Dies wäre unvollständig, wenn dabei nicht 
auch auf den gesetzlich gewollten Zwang zur 
Bildung einer HG hingewiesen wird. Denn 
gibt es eine biologische Grundvorstellung, be­
stimmte Wildarten nur in einer HG erhalten zu 
können, so ist es erforderlich, eine solche zu 
gründen. Dies ist nach dem Satzungsinhalt der 
bestehenden Jagdverbände eine zu erfüllende 
Aufgabe. 1976 hatte der Deutsche Jagdschutz­
verband (s)einen Handlungsbedarf wie folgt 
beschrieben:
“ln $ 10a kann man tatsächlich die Erfüllung 
eines unablässig vorgetragenen Anliegens des 
D.IV erblicken. Welchen Erfolg die neue Rege­
lung haben wird, hängt jetzt vor allem davon 
ab, ob die Länder ihre Hegegemeinschaften 
einbringen und sich damit den gemeinsam zu 
fassenden Beschlüssen unterwerfen werden, 
oder ob sie auf ihren Privilegien bestehen blei­
ben, in Staatsforst die Abschußpläne allein 
festsetzen zu können.“
Die Erhaltungsmöglichkeiten der Wildarten, 
insbesondere der großen und auch ihrer Mehr­
heiten durch die HG, sind noch weit von einer 
allseits akzeptablen Lage entfernt. Es sollte 
nach jeweiligem Landesrecht daher geprüft 
werden, gegebenenfalls mit Hilfe der Jagd­
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behörden, welche Möglichkeiten zu einem Zu­
sammenschluß durch Verwaltungsakt beste­
hen. Die Notwendigkeit dazu ergibt sich aus 
der erkannten Forderung, die Schalenwildar­
ten in ihrem Lebensraum zu bewirtschaften 
mit dem Ziel, sie zu erhalten. Der Gesetzes­
rahmen dazu liegt vor. Rheinland-Pfalz hat in 
§ 14 und Schleswig-Holstein in § 8 die HG 
kraft Landesrecht bereits entstehen lassen.

Ergebnis:

Eine HG ist zu bilden, wenn das Raumverhal­
ten der Wildart mit den revierbezogenen Ab- 
schußplänen nicht gleichmäßig gesteuert wer­
den kann. Hier ist ein Abschußplan für den Le­
bensraum erforderlich, um den Wildbestand 
mit dem Mindestziel seiner Erhaltung dort zu 
bejagen, wo er in der Jagdzeit steht. Die Ver­
teil ungsmeehanismen des Abschusses sind 
durch Satzung der HG zu regeln. Die vorhan­
dene Gesetzeslage läßt dies zu.
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